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- bei der abschließenden ßevveisivürdigung und ihrer Dokunen- 
tierung in Schlußbericht die exakte Begründung der verletzten 
Alternativen des Tatbestandes, die Auseinandersetzung mit 
Entlastungsvorbringen des Beschuldigten- und nicht zweifels
frei bewiesenen Tatsachen sowie die gewissenhafte Verarbei
tung der Beweismittel zu qualifizieren.

Im Berichtszeitraum wurde weiter daran gearbeitet, die Weisung 
des Genossen Minister zur Arbeit mit Schallaufzeichnungen in 
der Untersuchungstätigkeit in allen vorgangsführenden Abtei
lungen der Linie IX durchzusetzen« Bei der Verwirklichung die
ser Aufgabenstellung wurde erreicht, daß bei einzelnen Kadern 
zeitweilig vorhandene Vorbehalte und Unsicherheiten bezüglich 
der Anfertigung von Schallaufzeichnungen im 'wesentlichen über
wunden worden sind. Die Grundkenntnisse und Fähigkeiten der,ff.Untersuchungsführer zur Arbeit mit SchaT'läüfZeichnungen konnten 
gefestigt werden.

Die Nutzung der Scha 1 lauf.ze:Tcjtfn'üng zur Qualifizierung der Lei-
ntersuchungsmethoden entspricht jedoch 

ernissen. Die Ausschcpfung dieser Möglich-
tungStätigkeit undtder Um 
noch nicht den E v«keiten muß Schwerpunkt der weiteren Arbeit sein.

Darüber hinaus-ist es erf orderlich :

- die Aufgabenstellung des Genossen Minister zur Arbeit mit 
Schallaufzeichnungen unter Beachtung der strafprozessualentAnforderungen mit größerer Konsequenz durchzusetzen;

- die Anfertigung von Schallaufzeichnungen der ErstVernehmungen 
und wichtiger Befragungen auch außerhalb des Dienstesobjektes 
abzusichern;

- die Auswertung der Schallaufzeichnungen nach dem Schwerpunkt
prinzip durchzusetzen;

- notwendige materiell-technische Voraussetzungen für die Anfer- 
tigung von Schallaufzeichnungen, entsprechend der Aufgabenstel
lung des Genossen Minister, zu schaffen.


